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Diese deutsche Übersetzung ist von der Zentralen Dienststelle für Deutsche Übersetzungen in Malmedy erstellt worden.



MINISTERIUM DER LANDESVERTEIDIGUNG


25. MÄRZ 2024 - Gesetz zur Regelung einiger militärischer Aktivitäten


PHILIPPE, König der Belgier,

Allen Gegenwärtigen und Zukünftigen, Unser Gruß!


Die Abgeordnetenkammer hat das Folgende angenommen und Wir sanktionieren es:


Artikel 1 - Vorliegendes Gesetz regelt eine in Artikel 74 der Verfassung erwähnte Angelegenheit.


Art. 2 - Artikel 144quinquies des Gerichtsgesetzbuches wird durch zwei Absätze mit folgendem Wortlaut ergänzt:

"Bei Abwesenheit oder Verhinderung eines Magistrats der Staatsanwaltschaft oder eines Mitglieds der föderalen Polizei am Ort des Geschehens außerhalb des belgischen Staatsgebietes und für die Dauer dieser Abwesenheit oder Verhinderung kann der Föderalprokurator in dringenden Fällen den Kommandanten der Abteilung oder die von Letzterem bestimmten Militärpersonen, vorzugsweise die Mitglieder der Militärpolizei, beauftragen, unter der Leitung, Autorität und Verantwortung der Föderalstaatsanwaltschaft die von ihm bestimmten Sicherungsmaßnahmen und zeitweiligen Maßnahmen zu ergreifen.

Bei Eintreffen des Magistrats der Staatsanwaltschaft oder eines Mitglieds der föderalen Polizei am Ort des Geschehens werden der Kommandant der Abteilung oder die von Letzterem bestimmten Militärpersonen endgültig von diesem Auftrag entbunden."


Art. 3 - Die Mitglieder der Streitkräfte, die mit der Ausführung der in Artikel 2 erwähnten Aufträge beauftragt sind, haben eine der Besonderheit dieser Aufträge angepasste Ausbildung erfolgreich absolviert.




Art. 4 - Die Artikel 2 und 3 treten ein Jahr nach der Veröffentlichung des vorliegenden Gesetzes im Belgischen Staatsblatt in Kraft.


Wir fertigen das vorliegende Gesetz aus und ordnen an, dass es mit dem Staatssiegel versehen und durch das Belgische Staatsblatt veröffentlicht wird.


Gegeben zu Brüssel, den 25. März 2024


PHILIPPE

Von Königs wegen:

Der Minister der Justiz
P. VAN TIGCHELT

Die Ministerin der Landesverteidigung
L. DEDONDER

Mit dem Staatssiegel versehen:

Der Minister der Justiz
P. VAN TIGCHELT

